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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/56/585)] 

56/177. Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Entwicklung und der 
vierundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf den Weltgipfel für soziale Entwicklung, der vom 6. bis 12. März 
1995 in Kopenhagen abgehalten wurde, und auf die vierundzwanzigste Sondertagung der 
Generalversammlung "Weltgipfel für soziale Entwicklung und der Weg danach: Soziale 
Entwicklung für alle in einer zunehmend globalen Welt", die vom 26. Juni bis 1. Juli 2000 
in Genf abgehalten wurde, 

 bekräftigend, dass die Kopenhagener Erklärung über soziale Entwicklung und das Ak-
tionsprogramm1 sowie die von der Generalversammlung auf ihrer vierundzwanzigsten Son-
dertagung verabschiedeten Weiteren Initiativen für die soziale Entwicklung2 den grundle-
genden Rahmen für die Förderung der sozialen Entwicklung für alle auf einzelstaatlicher 
und internationaler Ebene bilden, 

 unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen3, 

 sowie unter Hinweis auf die auf den großen Konferenzen, Sondertagungen und Gip-
felkonferenzen der Vereinten Nationen und im Rahmen ihrer Folgeprozesse eingegangenen 
Verpflichtungen sowie auf die in den einschlägigen Erklärungen der Vereinten Nationen 
zum Ausdruck gebrachten Grundsätze und in Bekräftigung dieser Verpflichtungen,  

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 55/46 vom 29. November 2000 über die Um-
setzung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten 
Sondertagung der Generalversammlung, 

 1. bekräftigt die auf dem Weltgipfel für soziale Entwicklung von den Staats- und 
Regierungschefs eingegangenen und in der Kopenhagener Erklärung über soziale Entwick-
lung und dem Aktionsprogramm1 enthaltenen Verpflichtungen, mit denen ein neuer Konsens 
darüber hergestellt wurde, die Menschen in den Mittelpunkt der Bemühungen um eine 
nachhaltige Entwicklung zu stellen, und gelobt wurde, die Armut zu beseitigen und eine 
_______________ 
1 Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen, 6.-12. März 1995 (auszugsweise 
Übersetzung des Dokuments A/CONF.166/9 vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. 
2 Resolution S-24/2, Anlage. 
3 Siehe Resolution 55/2. 
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produktive Vollbeschäftigung und die soziale Integration zu fördern, um stabile, sichere und 
gerechte Gesellschaften für alle Menschen zu verwirklichen; 

 2. bekräftigt außerdem die auf der vierundzwanzigsten Sondertagung der General-
versammlung gefassten Beschlüsse über weitere Maßnahmen und Initiativen zur Beschleu-
nigung der sozialen Entwicklung für alle, die in den Weiteren Initiativen für die soziale Ent-
wicklung2 enthalten sind;  

 3. betont, wie dringend notwendig es ist, die in der Kopenhagener Erklärung und 
dem Aktionsprogramm sowie in den Weiteren Initiativen für die soziale Entwicklung ent-
haltenen sozialen Entwicklungsziele bei der Festsetzung der Wirtschaftspolitik in den Mit-
telpunkt zu stellen, namentlich bei denjenigen Politiken, die Einfluss auf die Binnen- und 
die Weltmarktkräfte sowie die Weltwirtschaft haben; 

 4. befürwortet aufeinander abgestimmte und sich gegenseitig verstärkende Folge-
maßnahmen zu der Kopenhagener Erklärung und dem Aktionsprogramm, den Weiteren 
Initiativen für die soziale Entwicklung und der Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen und betont dabei die starken Wechselbeziehungen in Bezug auf Fragen der sozialen 
Entwicklung; 

 5. bittet den Generalsekretär, den Wirtschafts- und Sozialrat, die Kommission für 
soziale Entwicklung, die Regionalkommissionen, die zuständigen Organisationen, Fonds 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen und andere zuständige zwischenstaatli-
che Foren, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats vordringlich und in koordinierter Weise 
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame Umsetzung aller Verpflich-
tungen und Zusagen sicherzustellen, die in der Kopenhagener Erklärung und dem Aktions-
programm sowie in den Weiteren Initiativen für die soziale Entwicklung enthalten sind, und 
weiter aktiv an ihren Folgeprozessen mitzuwirken;  

 6. erkennt an, dass die Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Ent-
wicklung und der vierundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung eine ver-
stärkte Zusammenarbeit auf Regionalebene erfordert, unter anderem durch die Förderung 
des Dialogs zwischen regionalen und subregionalen Gruppen und Organisationen, die 
Ermutigung zur Umsetzung regionaler Agenden für die soziale Entwicklung, soweit vor-
handen, und die an die Empfängerländer, die Geberregierungen und -organisationen sowie 
die multilateralen Finanzinstitutionen gerichtete Aufforderung, die von den Regionalkom-
missionen und den regionalen und subregionalen Organisationen aufgestellten regionalen 
Agenden für die soziale Entwicklung unter anderem in ihren Finanzierungspolitiken und -
programmen stärker zu berücksichtigen;  

 7. erklärt erneut, dass zur Herbeiführung einer stärkeren und wirksamen inter-
nationalen Zusammenarbeit und Hilfe zu Gunsten der Entwicklung, namentlich der sozialen 
Entwicklung, ein starkes politisches Engagement seitens der internationalen Gemeinschaft 
erforderlich ist und dass die Mobilisierung inländischer wie ausländischer Entwicklungsres-
sourcen aus allen Quellen für die Verwirklichung der Kopenhagener Erklärung und des Ak-
tionsprogramms sowie der Weiteren Initiativen für die soziale Entwicklung unverzichtbar 
ist; 

 8. begrüßt die Einberufung der Internationalen Konferenz über Entwicklungs-
finanzierung, die vom 18. bis 22. März 2002 in Monterrey (Mexiko) stattfinden und sich 
mit der Mobilisierung in- und ausländischer Ressourcen zu Gunsten der sozialen 
Entwicklung befassen wird, sowie des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, der vom 
2. bis 11. September 2002 in Johannesburg (Südafrika) stattfinden wird, und bittet die 
Vorbereitungsausschüsse und die sonstigen zuständigen zwischenstaatlichen Gremien, die 
an der Vorbereitung und Weiterverfolgung dieser Konferenzen beteiligt sind, die Ergebnisse 
des Weltgipfels für soziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten Sondertagung der Ge-
neralversammlung zu berücksichtigen; 
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 9. bekräftigt, dass der Folgeprozess des Weltgipfels für soziale Entwicklung und 
der vierundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung auf der Grundlage eines in-
tegrierten Konzepts der sozialen Entwicklung und im Rahmen koordinierter Folgemaßnah-
men zu den großen internationalen Konferenzen und Gipfelkonferenzen im Wirtschafts- und 
Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten erfolgen wird, und nimmt in 
dieser Hinsicht Kenntnis von der Resolution 2001/21 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
26. Juli 2001 über die integrierte und koordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Er-
gebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen; 

 10. erklärt außerdem erneut, dass es zur Verwirklichung und Weiterverfolgung der 
Kopenhagener Erklärung, des Aktionsprogramms und der Weiteren Initiativen für die so-
ziale Entwicklung einer wirksamen Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Regie-
rungen und den in Betracht kommenden Akteuren der Zivilgesellschaft, einschließlich der 
nichtstaatlichen Organisationen und des Privatsektors, bedarf und dass es sicherzustellen 
gilt, dass diese in die Planung, Ausarbeitung, Durchführung und Evaluierung der sozialpo-
litischen Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene mit einbezogen werden; 

 11. bekräftigt ferner, dass die Kommission für soziale Entwicklung als Fachkom-
mission des Wirtschafts- und Sozialrats auch weiterhin die Hauptverantwortung für die Wei-
terverfolgung und Überprüfung der weiteren Umsetzung der in Kopenhagen eingegangenen 
Verpflichtungen und der Ergebnisse der vierundzwanzigsten Sondertagung der Generalver-
sammlung tragen wird; 

 12. bittet die Regierungen, die Arbeit der Kommission für soziale Entwicklung un-
ter anderem durch die Teilnahme hochrangiger Vertreter für soziale Entwicklungsfragen und 
-politik zu unterstützen, die auf einzelstaatlicher Ebene erzielten Fortschritte bei der Umset-
zung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten 
Sondertagung der Generalversammlung auch weiterhin regelmäßig zu bewerten und der 
Kommission diesbezügliche Informationen freiwillig zu übermitteln; 

 13. berücksichtigt, dass sich die Kommission für soziale Entwicklung auf ihrer vier-
zigsten Tagung im Jahr 2002 mit dem vorrangigen Thema "Integration der Sozial- und Wirt-
schaftspolitik" befassen wird, und betont, wie wichtig es ist, dass die zuständigen Fonds, 
Programme und Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Nationen aktiv an der Ar-
beit der Kommission mitwirken und dazu beitragen; 

 14. nimmt Kenntnis von dem Report on the World Social Situation (Weltsozialbe-
richt) 20014 und ersucht den Generalsekretär, die Berichte künftig alle zwei Jahre vorzule-
gen; 

 15. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs5; 

 16. beschließt, den Punkt "Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale 
Entwicklung und der vierundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen, und ersucht den 
Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über diese Frage vorzulegen. 

88. Plenarsitzung 
19. Dezember 2001 

_______________ 
4 Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.01.IV.5. 
5 A/56/140. 


